
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung zur 
 

Warmblut-Hengstkörung 2020 
 

im Pferdezentrum Stadl-Paura  
 

Freitag und Samstag von 07.-08. Februar 2020 

 

Zugelassen sind Hengste ab drei Jahren (Geburtsjahrgang 2017). Diese müssen noch keine 

Leistungsprüfung vorweisen. Ab einem Alter von fünf Jahren müssen die Hengste bei der 

Anmeldung zur Körung eine positiven Leistungsnachweis laut Zuchtbuchordnung vorweisen, 

welche die endgültige Eintragung in das Haupthengstbuch ermöglicht. Siehe AWÖ Körregula-

tiv. Beschicker müssen Mitglieder beim zuständigen Landespferdezuchtverband sein.   

 

Die Anmeldung ist erst bei Übermittlung aller geforderten Unterlagen sowie der Einzahlung 

der unten angeführten Anzahlung gültig. 

 

Der Anmeldung ist beizulegen: 

- Original-Abstammungsnachweis oder Pferdepass in Kopie 

- Abstammungsüberprüfung (DNA-Typenkarte) 

- Positive tierärztliche Befundung: Die Röntgenaufnahmen via Datenträger (CD/USB-

Stick) mit den Originaldateien und auch der klinische Befund müssen von unbefange-

ner Stelle erstellt werden. Die Protokollvorlage für die tierärztliche Untersuchung kann 

im Büro angefordert oder im Downloadbereich www.a-pferde.at ausgedruckt werden. 

Der vom Tierarzt unterfertigte Befund und die Röntgenbilder müssen mit der Anmel-

dung zur Körung im AWÖ-Büro in Stadl-Paura vorgelegt werden. Alle Hengste müssen 

klinisch untersucht sein und das Untersuchungsprotokoll bei Anmeldung übermitteln. 

 

o Drei- und vierjährige Junghengste, welche noch nicht gekört sind, benötigen 

die allgemeine Untersuchung und alle Röntgenbilder. Die Röntgenaufnahmen 

(maximal 12 Monate alt) sowie der klinische Befund (3 Monate Gültigkeit). Die 

Röntgenbilder werden vom AWÖ-Tierarzt befundet. 

 

o Bereits gekörte Hengste müssen klinischen Befund (3 Monate Gültigkeit) sowie 

Röntgenbilder (maximal 24 Monate alt) übermitteln. Diese werden vom AWÖ-

Tierarzt befundet. 

 

o Hengste mit Eigenleistung (mind. 3 S-Platzierungen Dressur oder Springen bzw. 

3 M-Platzierungen Vielseitigkeit), unabhängig vom Alter: der vom Tierarzt 

unterfertigte Befund sowie der klinische Befund (3 Monate Gültigkeit). Es sind 

keine Röntgenbilder notwendig 
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- Für ältere Hengste ab fünf Jahren.  

o Positiver Leistungsnachweis erforderlich: 

 14-tägige Veranlagungsprüfung mit Mindestbeurteilung Bundescham-

pionat oder Sportprüfungen – Teil I + II/30-tägige Veranlagungsprüfung 

mit Mindestbeurteilung Bundeschampionat 

 14-tägige Veranlagungsprüfung mit Mindestbeurteilung Bundescham-

pionat/30-tägige Veranlagungsprüfung und 50-T-T/70-T-T 

 50-T-T/70-T-T 

 Turnierergebnislisten bei Eigenleistung 

o gültiger Impfpass (Kopie/Pferdegrippe und Tetanus) sowie der Befund der tier-

ärztlichen Untersuchung beizulegen 

 

Anmeldung: 

Anmeldungen sind schriftlich direkt an das AWÖ-Büro – Stallamtsweg 1, A-4651 Stadl Paura;  

Tel. +43 664 / 4101338, Email  office@a-pferde.at – zu richten.  

 

Die Hengste müssen an der Hand, sowie im Freilaufen und Freispringen vorgestellt werden – 

nähere Informationen siehe Körregulativ (für Hengste mit sportlicher Eigenleistung ist das 

Freispringen nicht verpflichtend). Für ältere Hengste kann auch eine Sattelkörung durchge-

führt werden. 

 

Bereits absolvierte 70-T-T entsprechen dem 50-T-T und die 30-tägige Veranlagungsprüfung 

der 14-tägigen Veranlagungsprüfung. 

 

 

Anmeldeschluss: 20. Dezember 2019 

 

 

Gebühren: 

€ 200,-  Nenngebühr für AWÖ-Hengste 

€ 300,-  Nenngebühr für ausländische Hengste 

 
€ 110,- Boxengebühr von 07.-10.02.2019 

  zusätzliche Tage werden vom Pferdezentrum verrechnet. 

€   75,-  Röntgen-Befundungsgebühr 

€ 200,-  Eintragungsgebühr 

 

€ 200,-  Gebühr für das Training am 03. Januar 2020 mit Video- und Foto-Termin zur    

Vermarktung und Bewerbung auf den AWÖ-Portalen sowie eigenem Ver-

kaufskatalog 

 

 € 300,-  Nachnenngebühr, falls die Unterlagen inklusive Untersuchungsprotokolle  

  und Röntgenbilder nicht fristgerecht bis zum 20.12.2019 eingelangt sind. 

 

Die Anmeldung gilt mit Einzahlung der Anmeldegebühr von € 385,-- für AWÖ-Hengste bzw. 

485,-- für ausländische Hengste auf das Konto der AWÖ AT79 3408 3800 0012 8504. 
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Hiermit melde ich meinen Hengst zur Körung im Pferdezentrum Stadl-Paura von 07.-08. Feb-

ruar 2020 an – Bitte Formular vollständig ausfüllen und an office@a-pferde.at retournieren: 

 

Name Lebensnummer 

  

 

 

Box:       o ja o nein  

Verkäuflich:     o ja o nein 

Training am 03. Januar 2020: o ja o nein 

 

Besitzer: ______________________________________________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 

Telefon: _______________________________________________________________________ 

 

Mail: __________________________________________________________________________ 

 

Web: __________________________________________________________________________ 

 

Infotext für Sprecher und Katalog: _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Mit dieser Anmeldung  erklärt sich der Hengstbesitzer mit den Bedingungen der Arbeitsge-

meinschaft für Warmblutzucht in Österreich einverstanden und bestätigt die Mitgliedschaft 

bei einem Landespferdezuchtverband. 

 

 

____________________________________________________________________  

 Datum, Unterschrift 

 

Eine Eintragung in das Haupthengstbuch erfolgt nach positivem Körergebnis sowie Absolvierung der 14-tägigen 

Veranlagungsprüfung. Für die weitere Eintragung bitte das AWÖ Körregulativ beachten. Ab einem Alter von 

fünf Jahren muss der Hengst fertiggeprüft sein. Ansonsten steht er nicht mehr im Haupthengstbuch. 
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